
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-009/11 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: III Fachbereich: 51 Termin der Tagung: 29.06.2011 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 03.05.2011  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen 21.06.2011  Hauptausschuss 22.06.2011 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 29.06.2011 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten 08.06.2011 
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 09.06.2011  Information an AG Stadteile 23.06.2011 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        JHA 14.06.2011 

 

Beratungsgegenstand: 
 

Kita-Bedarfsplanung für das Schuljahr 2011/2012 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Kita-Bedarfsplanung für das Schuljahr 2011/2012  
 

 In Vertretung 

____________________________________ ________________________________ 
Frank Szymanski Holger Kelch 

Bürgermeister 
 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
Mit dem Beschluss „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2009-2013“  
(III-020-04/08) wurde gleichzeitig vereinbart, die Bedarfsplanung zeitnah fortzuschreiben und jährlich zu 
präzisieren.  
Die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung in Cottbus ist im Schuljahr 2011/2012 
gewährleistet. Jedem Cottbuser Kind mit einem Rechtsanspruch steht ein Platz für eine Kindertagesbetreuung 
zur Verfügung. Kinder aus anderen Gemeinden haben bei freien Kapazitäten und der 
Kostenübernahmeerklärung der Heimatgemeinde die Möglichkeit, einen Betreuungsplatz in Cottbus in 
Anspruch zu nehmen.  
 
Auf Grundlage des Stichtages zum 01.09.2010 ist ein prognostischer Anstieg der Bevölkerung von ca. 199 
Kindern in der Altersgruppe null bis drei Jahre und 106 Kindern in der Altersgruppe drei Jahre bis zum 
Schuleintritt zum Schuljahresbeginn 2011/2012 zu erwarten.  
 
Die Inanspruchnahme von Plätzen in der Altersgruppe null bis drei Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr um 
durchschnittlich 35 Plätze gestiegen. In der Altersgruppe drei Jahre bis zum Schuleintritt ist ein Anstieg in der 
Inanspruchnahme von ca. 13 Plätzen durchschnittlich zu verzeichnen.  
Ein Anstieg der Inanspruchnahme von durchschnittlich 51 Plätzen in der Altersgruppe Grundschulalter konnte 
gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. 
 
Mit der Einführung des Kinderförderungsgesetzes ab dem 01.08.2013 wurde bundesweit eine 
Inanspruchnahmequote von ca. 35 % zum Ziel gesetzt. In der Stadt Cottbus erreichen wir zum 
Planungszeitraum Schuljahr 2011/2012 eine Inanspruchnahmequote von 58 % in der Altersgruppe null Jahre 
bis drei Jahre. Mit aktualisierten Bedarfsquoten und dem Platzangebot zum Schuljahr 2011 /2012 ergibt sich ein 
rechnerisches Defizit von 16 Plätzen in der Altersgruppe null Jahre bis zum Schuleintritt und in der Altersgruppe 
Grundschulalter ein Defizit von insgesamt 7 Hortplätzen. 

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: 036 361 010 / 036 365 010 - 036 365 040 
Erträge: 11.724.900 € 
Aufwand: 31.562.800 € 
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 
Ergebnishaushalt: 036 361 010 / 036 365 010 / 036 365 020 
Erträge: im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt 
Aufwand: im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt 
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

3. Folgekosten: 
2012 Erträge:             11.641.300 € 
2012 Aufwendungen: 31.974.500 € 

 
Anlagen 
Anlage 1 - Entwicklung Kindertagesbetreuung 
Anlage 2 - Vergleich der Inanspruchnahme von 2004 bis 2010 zum Stichtag 01.06. 
Anlage 3 - Vergleich der Inanspruchnahme von 2004 bis 2010 zum Stichtag 01.09. 
Anlage 4 - Inanspruchnahme von 2004 bis 2010 (Stichtag 01.06. + Stichtag 01.09.) 
 


